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Siebzehntes Gesetz 
zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg

Vom 20. Juli 2016

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz, nachdem festgestellt worden ist, dass die 
Erfordernisse des Artikels 51 der Verfassung erfüllt sind:

Artikel 1

In Abschnitt V der Verfassung der Freien und Hansestadt 
Hamburg vom 6. Juni 1952 (Sammlung des bereinigten ham-
burgischen Landesrechts I 100-a), zuletzt geändert am 1. Juni 
2015 (HmbGVBl. S. 102), wird hinter Artikel 60 folgender 
Artikel 60a eingefügt:

 „Artikel 60a

 (1) Die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit überwacht eine Hamburgi-
sche Beauftragte beziehungsweise ein Hamburgischer 
Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit.

 (2) Die beziehungsweise der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit ist unabhängig und 
nur dem Gesetz unterworfen. Artikel 33 Absatz 2 Satz 2 und 
Artikel 57 Satz 2 finden auf sie beziehungsweise ihn keine 
Anwendung.

 (3) Die Bürgerschaft wählt die Hamburgische Beauftragte 
beziehungsweise den Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit mit der Mehrheit 
ihrer gesetzlichen Mitglieder. Vorschlagsberechtigt für die 
Wahl sind die Fraktionen der Bürgerschaft. Die Amtszeit 
der beziehungsweise des Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit beträgt sechs Jahre. 
Eine einmalige Wiederwahl ist zulässig. Die Präsidentin 
oder der Präsident der Bürgerschaft ernennt die Gewählte 
oder den Gewählten.

 (4) Die beziehungsweise der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit berichtet der Bür-
gerschaft und dem Senat über ihre oder seine Tätigkeit. Die 
Abgeordneten der Bürgerschaft sind berechtigt, Anfragen 
an die Hamburgische Beauftragte beziehungsweise den 

Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit zu richten, soweit dadurch nicht ihre bezie-
hungsweise seine Unabhängigkeit beeinträchtigt wird.

 (5) Vor Ablauf der Amtszeit kann die beziehungsweise der 
Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit auf ihren beziehungsweise seinen Antrag ent-
lassen werden. Ohne ihre beziehungsweise seine Zustim-
mung kann sie beziehungsweise er vor Ablauf der Amtszeit 
nur aufgrund eines Beschlusses der Bürgerschaft entlassen 
werden, wenn sie beziehungsweise er eine schwere Verfeh-
lung begangen hat oder die Voraussetzungen für die Wahr-
nehmung ihrer beziehungsweise seiner Aufgaben nicht 
mehr erfüllt. Ein Beschluss nach Satz 2 muss bei Anwesen-
heit von drei Vierteln der gesetzlichen Mitgliederzahl und 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 
Abgeordneten der Bürgerschaft gefasst werden. Die Entlas-
sung wird durch die Präsidentin beziehungsweise den 
 Präsidenten der Bürgerschaft verfügt.

 (6) Abweichend von Artikel 45 ernennt und entlässt die 
beziehungsweise der Hamburgische Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit die Beamtinnen und 
Beamten seiner Behörde.

 (7) Das Gesetz bestimmt das Nähere.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Die bezie-
hungsweise der zu diesem Zeitpunkt im Amt befindliche 
Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit führt das Amt nach Maßgabe des Artikels 1 bis zum 
Ende der laufenden Amtszeit oder der sonstigen Beendigung 
des Amtes fort. Eine Wiederwahl ist nur möglich, wenn die 
oder der Betroffene nicht bereits nach dem bis zum Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes geltenden Recht wiedergewählt wurde.

Ausgefertigt Hamburg, den 20. Juli 2016.

Der Senat
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